Uniklinikstreik – Der Zweite?!

Hintergrund 

Ende September 2011, nach vier Verhandlungsrunden zwischen der Klinikärztegewerkschaft Marburger Bund (MB) und dem Arbeitgeberverband der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) , sind die Tarifverhandlungen als gescheitert erklärt worden. 

Der MB kritisiert eine mangelnde Annäherungsbereitschaft seitens der TdL, die die Realität an den deutschen Uniklinika verkennen, die TdL hingegen weist die Forderungen des MBs als „unbezahlbar“ zurück.

Worum geht’s im Allgemeinen?

2006 konnte die Gesamtheit der deutschen  Unikliniksärzte den ersten spezifischen Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte in Deutschland durch ihre Streikbereitschaft „erkämpfen“. Darüber hinaus konnte der MB als Interessenvertretung aller Klinikärzte gesellschaftspolitisch positioniert werden. Hierdurch wurden seit 2006 die Arbeitsbedingungen in vielen anderen Geltungsbereichen (kommunale Kliniken= VKA, kirchliche Krankenhäuser, Helios, Röhn, Sana, etc.) in deutschen Krankenhäusern verbessert;  letztlich durch die gebündelte Interessenvertretung der Klinikärzte über den MB. 

Zwischenzeitlich sind die Klinikärzte an den Universitäten im Vergleich zu anderen Klinikärzten im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen wieder zum „Tabellenletzten“ abgestiegen (im Mittel 4% weniger, in Einzelnen Stufen bis zu 8.7 % weniger Gehalt als an anderen Kliniken). 
Dies ist auch aufgrund der Dreifachbelastung aus Klinik, Forschung und Lehre, die kaum in den 42 offiziell bezahlten Stunden zu bewältigen ist, eine nicht haltbare Unfairness. 
Darüber hinaus wird es für die Zukunft der Universitätsmedizin durch schlechtere Arbeitsbedingungen immer schwieriger „die Besten“ der Jahrgänge für das Gebiet der Spitzenmedizin zu rekrutieren. Auch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Stimmung der Uniärzte maßgeblich auf den medizinischen Nachwuchs abfärbt und dies nahe liegender Weise unter pädagogischen Aspekten einen besonderen Stellenwert hat. 

Worum geht’s im Speziellen?

In den stattgefundenen Verhandlungsrunden hat der MB viele berechtigte Forderungen vertreten. Mittlerweile sind von dem „großen Forderungskatalog“ nur noch wenige Eckpunkte übrig geblieben. Dennoch stoßen die wenigen gebliebenen Forderungen auf wenig Gegenliebe seitens der TdL, so dass der MB nach mehrmonatiger Verhandlung  diese abgebrochen hat. 

Kernforderungen bleiben a) ein 5 % lineare Anhebung der Tarifendgeldtabelle und b) eine Besserstellung von Nachtdienstzuschlägen (aktuell brutto 1,28 €/Std.), Mehrarbeit, Samstags,- und Sonntagsarbeit. D.h. nicht, dass alle 5 % mehr Gehalt erhalten, sondern dass die Tabelle an sich so verbessert wird, dass sie den Bedürfnissen der Realität gerechter wird. Z.B. soll hierdurch erreicht werden, dass ältere Assistenten (d.h. die Kolleginnen u. Kollegen, die wie an der Uni üblich länger für den Facharzt brauchen, u.a. auch zunehmend bei Elternzeit) nicht zusätzlich noch finanziell bestraft werden sollten. 
In Gänze entsprechen die aktuellen Forderungen des MBs, zieht man die vergangene und anstehende Laufdauer des Tarifvertrages in Betracht, nicht einmal einem Inflationsausgleich. Selbst dies weist die TdL, mit Verweis auf die Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern, als nicht bezahlbar zurück. Nebenbefundlich zeigt diese Äußerung auch die fachliche Uneignung der TdL als Arbeitgebervertretung aus, denn nicht der Steuerzahler an sich zahlt die Uniklinikärzte, sondern letztlich erfolgt die Bezahlung über die Fallpauschalen der Krankenkassen, die wiederum in diesem Jahr ein Plus von 2 Mrd. Euro machen konnten. 

Was nun?

Gegenwärtig läuft bundesweit die Urabstimmung zu den Streikmaßnahmen an den 20 Uniklinika des Geltungsbereiches des Tarifvertrages. Es ist mit einer Mehrheit zu einem unbefristeten Streik der Uniklinikärzte zu rechen. 

Nach dem Grundgesetz ist ein Streik ein legitimes Mittel zur Interessenvertretung der Arbeitnehmerschaft. In dieser Zeit ruhen die Pflichten und Rechte, die in einem Arbeitsvertrag fixiert sind. D.h. es ruht im Wesentlichen die Bezahlung gleichzeitig aber auch die Verpflichtung zur klinischer, forscherischer und Lehrtätigkeit. Ein Streik kann nur zur Arbeitszeit erfolgen, die Bestreikung von Teilbereichen ist formal nicht rechtens. Selbstredend gibt es eine Notdienstvereinbarung, was jedoch bedeutet, dass eine wochenendäquivalente Notfallversorgung erfolgt, um „die Sicherheit der Versorgung der Bevölkerung“ zu gewährleisten. 

Somit ist ab dem 7. November mit einem Streik der Uniärzte zu rechen, auch mit Ausfällen in der klinischen Ausbildung. 

Fazit

In Anbetracht der Erfahrungen des 1. Streiks der Uniklinikärzte 2006, der sich über fast 3 Monate hingezogen hat, ist der Unmut unter den Unilinikärzten groß, ebenso der Wille zum Streik groß-sofern er notwendig wird! Ein Teilstreik oder einzelne Streiktage haben 2006 keinen Effekt gezeigt;  nur der unbefristete „Vollstreik“ hat eine Wirkung erzielt. Somit bleibt zu hoffen, wenn im Oktober keinerlei Annäherungen der Verhandlungspartner erfolgen, dass ein kompletter Streik schnell Wirkung erzielt und somit die Streikdauer möglichst kurz sein wird.

Ein klares Signal, dass der MB tatsächlich die Interessen der Klinikärzte vertritt, ist auch für die Studenten und die Zukunft essentiell. Denn nur so lassen sich die altertümlichen und maroden Arbeitsbedingungen für Ärzte in deutschen Krankenhäusern verbessern. Nur so kann dieser eigentlich schöne Beruf ein entsprechendes Arbeitsumfeld wieder erreichen, in dem man sein liebes Leben lang auch arbeiten kann und möchte. Zweifelsohne ist dies auch im Interesse der Studenten. Somit sind nahe liegender Weise alle Studenten zur Unterstützung von Streikaktionen aufs herzlichste eingeladen, ihren Wunsch nach einer besseren Zukunft mit zu artikulieren!

Weitere Informationen zu diesem Thema findet Ihr unter www.marburger-bund.de und www.mhh-aerzte.de.
Für Rückfragen zur Verfügung stehend, 
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